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4. Beschlussfassung über die Entlastung

der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den

Mitgliedern des Aufsichtsrates für das

Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2004

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WPG Aktien-

gesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft, Tübingen, zum

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer

für das Geschäftsjahr 2004 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung

des bestehenden genehmigten Kapitals

und die Schaffung eines neuen

genehmigten Kapitals und entsprechende

Satzungsänderung

1. Vorlage des festgestellten Jahresab-

schlusses und des Konzernabschlusses

zum 31. Dezember 2003, des zusammen-

gefassten Lageberichtes für die Sunways

Aktiengesellschaft und den Konzern 

mit dem Bericht des Aufsichtsrates über

das Geschäftsjahr 2003

2. Beschlussfassung über die Ergebnis-

verwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den

Bilanzverlust des Jahres 2003 in Höhe von 

EUR 16.877.548,15 auf neue Rechnung vor-

zutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung

der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den

Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäfts-

jahr 2003 Entlastung zu erteilen.

I. Tagesordnung



Nr. 8 i.V.m. §186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter

Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Ferner

sind auf diese Begrenzung auf zehn Prozent

des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurech-

nen, die zur Bedienung von Schuldverschrei-

bungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht

ausgegeben sind bzw. ausgegeben werden,

sofern die Schuldverschreibungen aufgrund

einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens

dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren

Stelle tretenden Ermächtigung in entspre-

chender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-

gegeben wurden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates die weiteren Einzel-

heiten der Durchführung der Kapitalerhöhung

aus dem genehmigten Kapital festzulegen. 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder

Unternehmensbeteiligungen, 

❚ wenn die Kapitalerhöhung gegen Barein-

lagen erfolgt und der Ausgabebetrag den

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien

gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit-

punkt der endgültigen Festlegung des Aus-

gabebetrages durch den Vorstand nicht

wesentlich im Sinne von §§203 Abs.1 und 2,

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und

der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts

gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

benen Aktien entfallende anteilige Betrag des

Grundkapitals EUR 951.407,00 und zehn Pro-

zent des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen

Aktien eingetragenen Grundkapitals nicht

übersteigt. Auf diese Begrenzung auf zehn

Prozent des Grundkapitals ist die Veräußerung

eigener Aktien anzurechnen, sofern sie auf-

grund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs.1

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, fol-

genden Beschluss zu fassen:

a. Unter gleichzeitiger Aufhebung des beste-

henden genehmigten Kapitals wird der Vor-

stand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates, das Grundkapital bis zum 05. Mai

2009 durch Ausgabe von bis zu 4.757.035

auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien

gegen Bar- oder Sacheinlagen, einmalig oder

mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um

bis zu EUR 4.757.035,00 zu erhöhen (geneh-

migtes Kapital). Der Vorstand wird ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre aus-

zuschließen

❚ für Spitzenbeträge,

❚ zur Gewährung von Aktien gegen Einbrin-

gung von Sacheinlagen, insbesondere im

Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unter-

nehmen oder im Rahmen des Erwerbs von



sind auf diese Begrenzung auf zehn Prozent

des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurech-

nen, die zur Bedienung von Schuldverschrei-

bungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht

ausgegeben sind bzw. ausgegeben werden,

sofern die Schuldverschreibungen aufgrund

einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens

dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren

Stelle tretenden Ermächtigung in entspre-

chender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-

gegeben wurden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten

der Durchführung der Kapitalerhöhung 

aus dem genehmigten Kapital festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung

der Satzung entsprechend dem Umfang 

der durchgeführten Kapitalerhöhung aus ge-

nehmigtem Kapital zu ändern.« 

❚ wenn die Kapitalerhöhung gegen Barein-

lagen erfolgt und der Ausgabebetrag den

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien

gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit-

punkt der endgültigen Festlegung des Aus-

gabebetrages durch den Vorstand nicht

wesentlich im Sinne von §§ 203 Abs.1 und 2,

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und

der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts

gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebe-

nen Aktien entfallende anteilige Betrag des

Grundkapitals EUR 951.407,00 und zehn Pro-

zent des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen

Aktien eingetragenen Grundkapitals nicht

übersteigt. Auf diese Begrenzung auf zehn

Prozent des Grundkapitals ist die Veräußerung

eigener Aktien anzurechnen, sofern sie auf-

grund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs.1

Nr. 8 i.V.m. §186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter

Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Ferner

b. § 5 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu

gefasst:

»Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum

05. Mai 2009 durch Ausgabe von bis zu

4.757.035 auf den Inhaber lautenden neuen

Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen ein-

malig oder mehrmalig, insgesamt jedoch

höchstens um bis zu EUR 4.757.035,00 zu er-

höhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-

näre auszuschließen 

❚ für Spitzenbeträge,

❚ zur Gewährung von Aktien gegen Einbrin-

gung von Sacheinlagen, insbesondere im

Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unter-

nehmen oder im Rahmen des Erwerbs von

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder

Unternehmensbeteiligungen, 



7. Beschlussfassung über die Aufhebung

des bestehenden bedingten Kapitals 2003

(zur Ausgabe von Wandel- und/oder

Optionsschuldverschreibungen) und die

Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei-

bungen sowie von Optionsschuldverschrei-

bungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgen-

den Beschluss zu fassen:

a. Unter gleichzeitiger Aufhebung des beste-

henden bedingten Kapitals 2003 (§5 Abs. 4

der Satzung) und der Ermächtigung gemäß

dem Beschluss der Hauptversammlung vom

22. Mai 2003 wird der Vorstand ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsrates, bis zum

05. Mai 2009 einmalig oder mehrmals auf den

Inhaber lautende Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag

von bis zu EUR 30.000.000,00 mit einer Lauf-



rechtsausschluss besteht jedoch nur für

Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs-

bzw. Optionsrecht auf Aktien mit einem

anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis

zu zehn Prozent des Grundkapitals, wobei 

die Zehnprozentgrenze weder zum Zeitpunkt

der Beschlussfassung der heutigen Hauptver-

sammlung noch im Zeitpunkt der Ausübung

dieser Ermächtigung überschritten werden

darf. Auf diese Begrenzung sind diejenigen

Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung

einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens

dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren

Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe

neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß

§ 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. §186 Abs. 3 Satz 4

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-

gegeben werden. 

Ferner sind auf diese Begrenzung auch eigene

Aktien anzurechnen, die gemäß § 71 Abs.1

zeit von längstens 20 Jahren zu begeben und

den Inhabern der Schuldverschreibungen

Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue

Aktien der Sunways AG mit einem anteiligen

Betrag des Grundkapitals von bis zu insge-

samt EUR 4.357.035,00 (bedingtes Kapital II)

nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw.

Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen können außer in

EUR auch – unter Begrenzung auf den ent-

sprechenden Eurogegenwert – in der gesetz-

lichen Währung eines OECD-Landes begeben

werden. Sie können auch durch inländische

oder ausländische Gesellschaften begeben

werden, an denen die Gesellschaft unmittel-

bar oder mittelbar zu 100 Prozent beteiligt ist;

in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die

Gesellschaft die Garantie für die Schuldver-

schreibungen zu übernehmen und den Inha-

bern solcher Schuldverschreibungen Wand-

lungsrechte bzw. Optionsrechte auf die neuen

Aktien der Sunways AG zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen sollen von einer

Bank oder einem Bankenkonsortium mit der

Verpflichtung übernommen werden, sie den

Aktionären der Gesellschaft zum Bezug an-

zubieten, sofern sie den Aktionären nicht zu

unmittelbarem Bezug angeboten werden. 

Der Vorstand ist jedoch mit Zustimmung des

Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht 

der Aktionäre der Gesellschaft auf die Schuld-

verschreibungen mit Wandlungs- oder Op-

tionsrecht auf Aktien der Gesellschaft auszu-

schließen, 

❚ sofern der Ausgabepreis den nach aner-

kannten finanzmathematischen Methoden

ermittelten theoretischen Marktwert der

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-

schreitet. Die Ermächtigung zum Bezugs-



Nr. 8 i.V.m. §186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-

schluss des Bezugsrechts übertragen werden.

❚ sofern es erforderlich ist, um den Inhabern

bzw. Gläubigern von dann ausstehenden

Optionsscheinen, Optionsrechten, Wandel-

schuldverschreibungen und Wandelgenuss-

scheinen ein Bezugsrecht auf Wandelschuld-

verschreibungen bzw. Optionsschuldverschrei-

bungen in dem Umfang zu gewähren, wie 

es ihnen nach Ausübung des Wandlungs-

bzw. Optionsrechts bzw. Erfüllung der Wand-

lungspflicht zustehen würde. 

❚ um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des

Bezugsverhältnisses ergeben, von dem

Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

Im Falle der Ausgabe von auf den Inhaber

lautenden Wandelschuldverschreibungen er-

halten die Inhaber der Schuldverschreibungen

das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen

nach näherer Maßgabe der Wandelanleihe-

bedingungen in neue Aktien der Gesellschaft

umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt

sich aus der Division des Nennbetrages einer

Wandelschuldverschreibung durch den fest-

gesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der

Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann

sich auch durch Division des unter dem Nomi-

nalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer

Wandelschuldverschreibung durch den fest-

gelegten Wandlungspreis für eine Aktie der

Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen wer-

den, dass das Umtauschverhältnis variabel und

der Wandlungspreis innerhalb einer festzule-

genden Bandbreite in Abhängigkeit von der

Entwicklung des Aktienkurses während der

Laufzeit oder während eines bestimmten Zeit-

raums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird.

Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf

eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden;

ferner kann eine in bar zu leistende Zuzah-

lung festgelegt werden. Im Übrigen kann vor-

gesehen werden, dass Spitzen zusammenge-

legt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldver-

schreibungen werden jeder Optionsschuldver-

schreibung ein oder mehrere Optionsscheine

beigefügt, die den Inhaber nach näherer

Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden

Optionsbedingungen zum Bezug von neuen

Aktien der Gesellschaft berechtigen. Der an-

teilige Betrag am Grundkapital der je Options-

schuldverschreibung zu beziehenden Aktien

darf den Nennbetrag der Optionsschuldver-

schreibung nicht übersteigen. Die Laufzeit der

Optionsrechte darf höchstens 20 Jahre be-

tragen. 

Die Umtauschbedingungen können auch eine

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit

(oder zu einem früheren Zeitpunkt) begrün-



den. Schließlich können die Wandelanleihebe-

dingungen vorsehen, dass im Falle der Wand-

lung die Gesellschaft dem Wandlungsberech-

tigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt,

sondern den Gegenwert in Geld zahlt, der

nach näherer Maßgabe der Anleihebedingun-

gen dem Durchschnittspreis der Aktien der

Sunways AG in der Schlussauktion im XETRA-

Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-

Systems getretenen funktional vergleichbarem

Nachfolgesystem), während der letzten ein

bis zehn Börsentage vor Erklärung der Wand-

lung entspricht. Der anteilige Betrag am

Grundkapital der bei Wandlung auszugeben-

den Aktien darf den Nennbetrag der Wandel-

schuldverschreibung nicht übersteigen. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw.

Optionspreis für eine Aktie der Sunways AG

(Bezugspreis) muss, außer im Falle einer

Wandlungspflicht, auch bei einem variablen



kann auch – soweit möglich – das Umtausch-

verhältnis durch Division mit dem ermäßigten

Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedin-

gungen können darüber hinaus für den Fall

der Kapitalherabsetzung eine Anpassung der

Wandlungs- bzw. Optionsrechte vorsehen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-

gen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Lauf-

zeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Options-

preis und den Wandlungs- bzw. Options-

zeitraum festzusetzen, bzw. im Einvernehmen 

mit den Organen der die Wandel- und/oder

Optionsschuldverschreibungen begebenen

Beteiligungsgesellschaften festzulegen. 

b. Das Grundkapital wird um bis zu 

EUR 4.357.035,00 durch Ausgabe von bis zu

Stück 4.357.035 auf den Inhaber lautenden

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann un-

beschadet des § 9 Abs.1 AktG aufgrund einer

Verwässerungsschutzklausel nach näherer Be-

stimmung der Wandel- bzw. Optionsanleihe-

bedingungen durch Zahlung eines entspre-

chenden Betrages in Geld, bei Ausnutzung

des Wandlungsrechts bzw. durch Herabset-

zung der Zuzahlung ermäßigt werden, wenn

die Sunways AG während der Wandlungs-

bzw. Optionsfrist unter Einräumung des Be-

zugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital

erhöht oder weitere Wandel- oder Options-

anleihen bzw. Wandel- oder Optionsgenuss-

rechte begibt, bzw. sonstige Optionsrechte

gewährt und den Inhabern von Wandlungs-

oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem

Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach

Ausübung des Wandlungs- oder Options-

rechts zustehen würde. Statt einer Zahlung in

bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung

Umtauschverhältnis /Optionspreis entweder

mindestens 80 Prozent des durchschnitt-

lichen Schlussauktionspreises der Aktien der

Sunways AG im XETRA-Handel (oder einem

an die Stelle des XETRA-Systems getretenen

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)

an den zehn Börsentagen unmittelbar vor dem

Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand

über die Begebung der Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen oder mindestens 

80 Prozent des durchschnittlichen Schluss-

auktionspreises der Aktien der Sunways AG

im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle

des XETRA-Systems getretenen funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) während der

Tage, an denen die Bezugsrechte an der Wert-

papierbörse Frankfurt am Main gehandelt

werden, mit Ausnahme der beiden letzten

Börsentage des Bezugsrechtshandels, ent-

sprechen. 



Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch

Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen,

am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die

weiteren Einzelheiten der Durchführung der

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

c. § 5 Abs. 4 der Satzung erhält folgende

neue Fassung:

»(7) Das Grundkapital ist um bis zu 

EUR 4.357.035,00 durch Ausgabe von bis 

zu Stück 4.357.035 auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes

Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber

von Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-

gen, die aufgrund der Ermächtigung des Vor-

stands durch Hauptversammlungsbeschluss

der Gesellschaft vom 06. Mai 2004 ausgege-

ben werden, von ihren Wandel- bzw. Options-

rechten Gebrauch machen, oder wie die zur

Wandlung verpflichteten Inhaber ihre Pflicht

zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien neh-

men vom Beginn des Geschäftsjahres an, in

dem sie durch Ausübung von Wandlungs-

bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn

teil. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fas-

sung der Satzung entsprechend dem Umfang

der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital

zu ändern«.

8. Beschlussfassung über die Wahl zum

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Frank

Wehking, Diplom-Kaufmann, Hofheim/

Taunus, in den Aufsichtsrat zu wählen, und

zwar für die restliche Amtszeit des ausge-

schiedenen Herrn Manfred Schulz. 

Die Notwendigkeit einer Aufsichtsratswahl

Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital

II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der

Gewährung von Aktien an die Inhaber von

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,

die gemäß vorstehender Ermächtigung unter

lit. a. bis zum 05. Mai 2009 von der Sunways

AG oder durch inländische oder ausländische

Gesellschaften, an denen die Gesellschaft

unmittelbar oder mittelbar zu 100 Prozent be-

teiligt ist, begeben werden. Die Ausgabe der

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe

der vorstehenden Ermächtigung unter lit. a.

jeweils festzulegenden Options- oder Wand-

lungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist

nur insoweit durchzuführen, wie von diesen

Rechten Gebrauch gemacht wird, oder wie

die zur Wandlung verpflichteten Inhaber ihre

Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, in dem sie durch Ausübung von



beruht darauf, dass Herr Manfred Schulz sein

Amt mit Wirkung zum Ablauf des April 2004

niedergelegt hat. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 95

und 96 AktG aus sechs Aufsichtsratsmitglie-

dern der Aktionäre zusammen. Die Haupt-

versammlung ist an Wahlvorschläge nicht ge-

bunden.



mung des Aufsichtsrates kurzfristig auf auftre-

tende Finanzierungserfordernisse im Zusam-

menhang mit der Umsetzung von strategi-

schen Entscheidungen reagieren zu können. 

Mit der beantragten Ermächtigung soll die

Möglichkeit zur Erhöhung des Grundkapitals

aus genehmigtem Kapital im Hinblick auf 

die zwischenzeitlich erfolgte Erhöhung des

Grundkapitals quantitativ erweitert und zeit-

lich im Rahmen des gesetzlich Zulässigen

ausgedehnt werden. 

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates für Spitzen-

beträge ausschließen zu können, soll ermög-

lichen, einen runden Emissionsbetrag und ein

glattes Bezugsrechtsverhältnis zu erreichen.

Der Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich,

um etwaige Spitzen verwerten zu können.

Die Verwertung erfolgt jeweils bestmöglich,

mindestens aber zum Bezugskurs. 

1. Bericht des Vorstandes nach §186 Abs. 4

Satz 2 i.V.m. § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 

über den Ausschluss des Bezugsrechts im

Rahmen des genehmigten Kapitals gem.

Punkt 6 der Tagesordnung 

Der Vorstand erstattet gemäß §186 Abs. 4

Satz 2 i.V.m. § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG über

die Gründe für den Ausschluss des Bezugs-

rechts den nachfolgend wiedergegebenen Be-

richt, der als Bestandteil dieser Einladung vom

Tag der Bekanntmachung der Einberufung

der Hauptversammlung an in den Geschäfts-

räumen der Gesellschaft und in der Hauptver-

sammlung ausliegt und auf Verlangen jedem

Aktionär unverzüglich und kostenlos über-

sandt wird: 

Die beantragte Ermächtigung, das Grund-

kapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer

Aktien gegen Einlagen zu erhöhen, soll den

Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustim-

II. Berichte an die Hauptversammlung



Anteilsinhaber der Zielgesellschaft, dass ihnen

gegenüber der Zielgesellschaft zustehende

Darlehensforderungen oder sonstige Rechte

ebenfalls gegen Gewährung von Aktien in 

die Sunways AG eingebracht werden, nach-

gekommen werden. 

Die Sunways AG steht im nationalen, euro-

päischen und globalen Wettbewerb. Sie muss

jederzeit in der Lage sein, auf den nationalen

und internationalen Märkten im Interesse

ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln

zu können. Dazu gehört auch die Möglich-

keit, Unternehmen oder Unternehmensbeteili-

gungen zur Verbesserung der Wettbewerbs-

position erwerben zu können. Die im Interesse

der Aktionäre und der Gesellschaft optimale

Umsetzung dieser Option kann im Einzelfall

darin bestehen, den Erwerb eines Unterneh-

mens, eines Teils eines Unternehmens oder

einer Unternehmensbeteiligung über die Ge-

Die weiter vorgeschlagene Möglichkeit, das

Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-

rates bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-

lagen ausschließen zu können, soll dem Zweck

dienen, im Rahmen von Zusammenschlüssen

mit Unternehmen oder im Rahmen des Er-

werbs von Unternehmen, Teilen von Unter-

nehmen oder Unternehmensbeteiligungen

Aktien der Sunways AG als Gegenleistung ge-

währen zu können. Um im Zuge des Erwerbs

eines Unternehmens, eines Teils eines Unter-

nehmens oder einer Unternehmensbeteiligung

oder einer ähnlichen Transaktion auch eine

Einbringung von anderen Vermögensgegen-

ständen möglich zu machen, soll die Möglich-

keit des Bezugsrechtsausschlusses nicht auf

den Fall der Einbringung des Unternehmens,

Teils des Unternehmens oder der Unterneh-

mensbeteiligung beschränkt werden. Auf

diese Weise könnte etwa einem Verlangen der

währung von Aktien der Sunways AG durch-

zuführen. Die vorgeschlagene Ermächtigung

zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesell-

schaft die notwendige Flexibilität geben, um

sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder

Unternehmensbeteiligungen oder anderen Ver-

mögensgegenständen schnell und flexibel aus-

nutzen zu können. Da eine Kapitalerhöhung

für solche Erwerbe vielfach kurzfristig erfol-

gen muss, ist insoweit die Schaffung eines ge-

nehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des

Bezugsrechtsausschlusses erforderlich. 

Wenn sich Möglichkeiten zu einem solchen

Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unter-

nehmen oder Unternehmensbeteiligungen

konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig

prüfen, ob er von der Ermächtigung zur

Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss

Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun,



grund der Ermächtigung nach Tagesordnungs-

punkt 7) berücksichtigt. Dadurch ist sicher-

gestellt, dass die Interessen der Aktionäre an

einer möglichst geringen Beeinträchtigung

ihrer Rechte gewahrt werden. 

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung des

genehmigten Kapitals jeweils in der nächsten

Hauptversammlung berichten.

2. Bericht des Vorstandes an die Haupt-

versammlung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2,

186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungs-

punkt 7 

Der Vorstand erstattet gemäß § 221 Abs. 4

i.V.m. §186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nach-

folgend wiedergegebenen Bericht, der als

Bestandteil dieser Einladung vom Tag der Be-

kanntmachung der Einberufung der Haupt-

versammlung an in den Geschäftsräumen der

Gesellschaft und in der Hauptversammlung

marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst

hohen Ausgabebetrag und damit eine größt-

mögliche Stärkung der eigenen Mittel zu er-

reichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt

wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit

erfahrungsgemäß zu einem deutlich höheren

Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapital-

erhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie

liegt somit im Interesse der Gesellschaft und

ihrer Aktionäre. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-

rechts nach §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist auf

insgesamt EUR 951.407,00 und zehn Prozent

des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen

Aktien eingetragenen Grundkapitals begrenzt.

Im Rahmen der vorgegebenen gesetzlichen

Grenze von zehn Prozent des Grundkapitals

werden auch Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss bei Ausgabe von Wandel-

oder Optionsschuldverschreibungen (z. B. auf-

wenn der Erwerb gegen Ausgabe von

Sunways-Aktien im wohlverstandenen Inte-

resse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese

Voraussetzungen gegeben sind, wird auch

der Aufsichtsrat seine nach dem Gesetz erfor-

derliche Zustimmung zur Ausnutzung des

genehmigten Kapitals erteilen.

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt wer-

den, das Bezugsrecht mit Zustimmung des

Aufsichtsrates auszuschließen, wenn die Volu-

menvorgaben und die übrigen Anforderungen

für den Bezugsrechtsausschluss nach §186

Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger

Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird

voraussichtlich nicht über drei Prozent, jeden-

falls aber maximal bei fünf Prozent des Börsen-

preises liegen. Diese Möglichkeit des Bezugs-

rechtsausschlusses soll die Verwaltung in die

Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsen-

situationen auszunutzen und dabei durch die



betrages wird dem Vorstand die Möglichkeit

gegeben, innerhalb des Ermächtigungszeit-

raumes von fünf Jahren einer positiven Aktien-

kursentwicklung Rechnung zu tragen. 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine

wesentliche Grundlage für die Entwicklung

unseres Unternehmens. Ein Instrument der

Finanzierung sind dabei Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen, durch die dem Unter-

nehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital

zufließt. Die vorgeschlagene Ermächtigung

wird daher dem Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrats, insbesondere bei Eintritt güns-

tiger Kapitalmarktbedingungen, den Weg zu

einer im Interesse der Gesellschaft liegenden

flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Die erzielten Wandel- und Optionsprämien

kommen der Gesellschaft zugute. Die ferner

vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräu-

mung von Wandel- und Optionsrechten auch 

ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär

unverzüglich und kostenlos übersandt wird: 

Wir schlagen der Hauptversammlung eine

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder

Wandelschuldverschreibungen vor, wobei die

Ermächtigung gemäß dem Hauptversamm-

lungsbeschluss vom 22. Mai 2003 aufgeho-

ben wird. Nach dieser Ermächtigung ist es

dem Vorstand möglich, bis zum 05. Mai 2009

einmalig oder mehrmals auf den Inhaber

lautende Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen im Gesamtnennbetrag von

bis zu EUR 30.000.000,00 mit einer Lauf-

zeit von längstens 20 Jahren zu begeben und

den Inhabern der Schuldverschreibungen

Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue

Aktien der Sunways AG mit einem anteiligen

Betrag des Grundkapitals von bis zu insge-

samt EUR 4.357.035,00 einzuräumen. 

Mit der gewählten Höhe des Gesamtnenn-



wicklung zu erleichtern, soll von der Möglich-

keit Gebrauch gemacht werden, die Options-

und/oder Wandelschuldverschreibungen an

eine Bank oder ein Bankenkonsortium mit der

Verpflichtung auszugeben, den Aktionären

die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S. von

§186 Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des Be-

zugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die

Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung

durch runde Beträge. Dies erleichtert die Ab-

wicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der

Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der

Inhaber von bereits ausgegebenen Options-

rechten und Wandelanleihen hat den Vorteil,

dass der Options- bzw. Wandlungspreis für 

zu diesem Zeitpunkt bereits ausgegebene

Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen

nicht ermäßigt zu werden braucht und da-

durch insgesamt ein höherer Mittelzufluss er-

Wandlungspflichten zu begründen, erweitert

den Spielraum für die Ausgestaltung dieses

Finanzierungsinstruments. 

Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die

erforderliche Flexibilität, die Schuldverschrei-

bungen selbst oder über inländische oder aus-

ländische Gesellschaften, an denen die Gesell-

schaft unmittelbar oder mittelbar zu 100 Pro-

zent beteiligt ist, zu platzieren. Für diesen Fall

umfasst die Ermächtigung auch die Möglich-

keit, für von Beteiligungsgesellschaften aus-

gegebene Schuldverschreibungen die Garan-

tie zu übernehmen. Schuldverschreibungen

können außer in Euro auch in der gesetz-

lichen Währung eines OECD-Landes gewährt

werden. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das ge-

setzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw.

Wandelschuldverschreibungen zu (§ 221

Abs. 4 i.V.m. §186 Abs.1 AktG). Um die Ab-



der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf

günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse

reagieren, sondern ist rückläufigen Aktien-

kursen während der Bezugsfrist ausgesetzt,

die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen

Eigenkapitalbeschaffung führen können. 

Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugs-

rechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG

die Bestimmung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG

sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für

Bezugsrechtsausschlüsse von zehn Prozent des

Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt

einzuhalten. Hierbei werden auf die Zehnpro-

zentgrenze Aktien, die unter Ausnutzung

einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-

ser Ermächtigung geltenden bzw. an deren

Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe

neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß

§ 203 Abs.1 und 2 i.V.m. §186 Abs. 3 Satz 4

AktG (z. B. aufgrund der Ermächtigung nach

rechts nur eingeschränkt möglich. Zwar ge-

stattet § 186 Abs. 2 AktG in der durch das

Transparenz- und Publizitätsgesetz geänderten

Fassung nunmehr eine Veröffentlichung des

Bezugspreises (und damit bei Options- bzw.

Wandelschuldverschreibungen der Konditio-

nen dieser Anleihe) bis zum drittletzten Tag

der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu be-

obachtenden Volatilität an den Aktienmärkten,

besteht aber auch dann ein Marktrisiko über

mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlä-

gen bei der Festlegung der Konditionen der

Schuldverschreibungen und so zu nicht markt-

nahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand

eines Bezugsrechts wegen der Ungewiss-

heit dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die

erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet

bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen ver-

bunden. Schließlich kann bei Einräumung

eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen

möglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechts-

ausschlusses liegen daher im Interesse der

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht

der Aktionäre auszuschließen, wenn die Aus-

gabe der Options- und/oder Wandelschuld-

verschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der

den theoretischen Marktwert dieser Schuld-

verschreibungen nicht wesentlich unterschrei-

tet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die

Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr

kurzfristig und schnell zu nutzen und durch

eine marktnahe Festsetzung der Konditionen

bessere Bedingungen bei der Festlegung von

Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und

Ausgabepreis der Options- bzw. Wandelschuld-

verschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe

Konditionenfestsetzung und reibungslose

Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugs-



Aktionäre vor einer Verwässerung ihres An-

teilsbesitzes gewährleistet ist. 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglich-

keit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesell-

schaft auch nach Ausübung von Options-

oder Wandlungsrechten jederzeit durch Zu-

käufe von Aktien über die Börse aufrecht 

zu erhalten. Demgegenüber ermöglicht die

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

der Gesellschaft marktnahe Konditionsfest-

setzung, größtmögliche Sicherheit hinsicht-

lich der Platzierbarkeit bei Dritten und die

kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsitua-

tionen. 

In den Anleihebedingungen kann zur weiteren

Erhöhung der Flexibilität vorgesehen werden,

dass die Gesellschaft im Falle der Ausübung

der Wandel- bzw. Optionsrechte nicht Aktien

der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegen-

wert in Geld zahlt. Solche virtuellen Wandel-

der Options- bzw. Wandelschuldverschrei-

bungen nach anerkannten, insbesondere

finanzmathematischen Methoden errechnet

und mit dem Ausgabepreis verglichen wird.

Liegt danach dieser Ausgabepreis nur un-

wesentlich unter dem theoretischen Markt-

wert zum Zeitpunkt der Begebung der

Options- oder Wandelschuldverschreibungen,

ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung

des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugs-

rechtsausschluss wegen des nur unwesent-

lichen Abschlags zulässig. Zur Ermittlung des

theoretischen Marktwerts der Schuldver-

schreibungen hat der Vorstand die Pflicht, 

das Gutachten einer Investmentbank oder

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen.

Dieses Gutachten hat zu belegen, dass der

Ausgabepreis den theoretischen Marktwert

der Schuldverschreibungen nicht wesent-

lich unterschreitet, so dass der Schutz der

Tagesordnungspunkt 6) unter Ausschluss des

Bezugsrechts ausgegeben werden sowie

eigene Aktien, die gem. § 71 Abs.1 Nr. 8 i.V.m.

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss

des Bezugsrechts übertragen werden, jeweils

angerechnet. Dadurch ist sichergestellt, dass

die Interessen der Aktionäre an einer mög-

lichst geringen Beeinträchtigung ihrer Rechte

gewahrt werden. 

Aus §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich fer-

ner, dass der Ausgabepreis den theoretischen

Marktwert der Schuldverschreibung nicht

wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll

sichergestellt werden, dass eine nennens-

werte wirtschaftliche Verwässerung des Wer-

tes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher

Verwässerungseffekt bei der bezugsrechts-

freien Ausgabe von Options- bzw. Wandel-

schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt

werden, indem der theoretische Marktwert



bundenen Wandlungs- oder Optionsrechte 

zu bedienen oder Wandlungspflichten auf

Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit die

Schuldverschreibungen ausgegeben wurden.

Da es bereits bedingtes Kapital in Höhe von

EUR 400.000,00 gemäß § 5 Abs. 3 der Sat-

zung gibt, handelt es sich hier um das be-

dingte Kapital II. § 5 Abs. 4 der Satzung wird

entsprechend geändert.

muss indessen (auch bei einem variablen Um-

tauschverhältnis bzw. einem variablen Wand-

lungs- oder Optionspreis), außer im Falle

einer Wandlungspflicht, entweder mindestens

80 Prozent des durchschnittlichen Schluss-

auktionspreises der Aktien der Sunways AG im

XETRA-Handel (oder einem entsprechenden

Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhan-

delstagen vor dem Tag der Beschlussfassung

durch den Vorstand über die Begebung 

der Schuldverschreibungen betragen oder

mindestens 80 Prozent des durchschnitt-

lichen Schlussauktionspreises der Aktien der

Sunways AG im XETRA-Handel (oder einem

entsprechenden Nachfolgesystem) während

der Bezugsfrist, mit Ausnahme der beiden

letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels

entsprechen. 

Das vorgesehene bedingte Kapital II dient

dazu, die mit den Schuldverschreibungen ver-

bzw. Optionsschuldverschreibungen können

der Gesellschaft zu einer kapitalmarktnahen

Finanzierung dienen, ohne dass tatsächlich

eine gesellschaftsrechtliche Kapitalmaßnahme

erforderlich ist. Ferner kann vorgesehen wer-

den, dass die Zahl der bei Ausübung der

Options- oder Wandlungsrechte oder nach Er-

füllung der Wandlungspflichten zu beziehen-

den Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtausch-

recht variabel sind und/oder der Options-

bzw. Wandlungspreis innerhalb einer vom Vor-

stand festzulegenden Bandbreite in Abhän-

gigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses

oder als Folge von Verwässerungsschutzbe-

stimmungen während der Laufzeit verändert

werden kann. Hierdurch kann in bestimmten

Situationen die Attraktivität der Emission auf

dem Kapitalmarkt gesteigert werden. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw.

Optionspreis für eine Aktie der Sunways AG







Auf die mögliche Ausübung des Stimmrechtes

in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-

mächtigten oder durch eine Vereinigung von

Aktionären wird ausdrücklich hingewiesen, 

§125 Abs.1 AktG. Die Vollmacht ist schriftlich

zu erteilen und der Gesellschaft im Original

vorzulegen.

Gegenanträge von Aktionären sind fristge-

recht an folgende Adresse zu übersenden:

Sunways Aktiengesellschaft

Frau Astrid Forst

Macairestraße 3–5

D-78467 Konstanz

Telefax +49 7531 99677548

Des Weiteren bieten wir Aktionären, die nicht

selbst an der Hauptversammlung teilnehmen

wollen die Möglichkeit, ihr Stimmrecht wei-

sungsgebunden durch einen von der Gesell-

schaft beauftragten Stimmrechtsvertreter aus-

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechtes sind

diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre

Aktien spätestens am siebten Tag vor der

Hauptversammlung bei einer Wertpapiersam-

melbank, bei der Landesbank Baden-Würt-

temberg, Stuttgart, oder bei einem Notar 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung

hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann

ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustim-

mung einer Hinterlegungsstelle für sie bei

anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung

der Hauptversammlung gesperrt gehalten

werden.

Die Hinterlegung muss demnach spätestens

am 29.04.2004 erfolgen.

Die Bescheinigung über die Hinterlegung ist

spätestens am ersten Werktag nach Ablauf

der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft

einzureichen.

III. Teilnahme an der Hauptversammlung



Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss

zum 31. Dezember 2003 sowie der zusam-

mengefasste Lagebericht für die Sunways

Aktiengesellschaft und den Konzern nebst

dem Bericht des Aufsichtsrates sowie der Vor-

schlag über die Ergebnisverwendung liegen

ab dem Tag der Bekanntmachung in den

Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht

für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält

jeder Aktionär unverzüglich eine Abschrift

dieser Vorlagen.

Konstanz, im März 2004

Der Vorstand

eines anderen, von der Gesellschaft dafür

vorgesehenen Formulars, Vollmacht und be-

stimmte Weisungen für die Ausübung des

Stimmrechtes zu erteilen.

Auch bei einer Bevollmächtigung des von der

Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsver-

treters ist eine frist- und formgerechte Hinter-

legung der Aktien nach den vorstehenden

Bestimmungen notwendig.

üben zu lassen. Die Aktionäre, die dem von

der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter eine Vollmacht erteilen, benötigen

hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversamm-

lung. Die notwendigen Unterlagen und Infor-

mation zur Stimmrechtsvertretung erhalten die

Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungs-

vordrucke müssen per Post und im Original

bis spätestens 03. Mai 2004 bei der Sunways

AG, Herrn Klaus Kühnle, Macairestraße 3–5,

D-78467 Konstanz, eintreffen. Danach kön-

nen erteilte Vollmachten und Weisungen

nicht mehr geändert werden. 

Daneben wird zusätzlich für an der Hauptver-

sammlung teilnehmende Aktionäre, die diese

vor der Abstimmung verlassen müssen, die

Möglichkeit bestehen, einem von der Gesell-

schaft beauftragten Stimmrechtsvertreter 

bei Verlassen der Hauptversammlung mittels
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Das Steigenberger Inselhotel befindet sich in

der Nähe des Konstanzer Bahnhofs. Wegen

lediglich begrenzt vorhandener und kosten-

pflichtiger Parkmöglichkeiten möchten wir Sie

bitten, möglichst mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln anzureisen.


